
 
 
 
 
 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
des Landes Schleswig-Holstein 
Koordinierungsstelle  
Mercatorstraße 1-3  
24106 Kiel  
Tel.:  0431/ 988-7207 
Fax:  0431/ 988-615-7207  

E-Mail: oliver.rabe@melur.landsh.de 
 
 
 
 
An den  
Umwelt- und Agrarausschuss 
 
 
 
per E-Mail      19. August 2013 
 
 
 
Betr. 
Änderung des Landesjagdgesetzes, Drucksache 18/752 
 
 
 
Antwortschreiben des MELUR vom Juli an den Leiter der Unterabteilung 53 
im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
und 
Schreiben des Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz vom 27.06.2013 an die Abteilungsleiterin des MELUR 

lt009
Textfeld

lt009
Schreibmaschinentext
Schleswig-Holsteinischer Landtag            Umdruck 18/1620



 

Dienstgebäude  Mercatorstraße 3, 5, 7, 24106 Kiel | Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel | Telefon 0431 988-0 |  Telefax 0431 988-7239 | 
poststelle@melur.landsh.de | www.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte 
Dokumente. Das Landeswappen ist gesetzlich geschützt. 

 
Ministerium für Energiewende,  

Landwirtschaft, Umwelt  
und ländliche Räume 

des Landes Schleswig-Holstein 

 
 
 

 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt  
und ländliche Räume  |  Postfach 71 51  |  24171 Kiel 

 

An den 
Leiter der Unterabteilung 53 
im Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Herrn Dr. Axel Heider 
Postfach 14 02 70 
53107 Bonn 

Ihr Zeichen: 533-00513/0104 
Ihre Nachricht vom: 27.06.2013 

Mein Zeichen: V 511 
Meine Nachricht vom:  

 
Dirk Meynberg 

Dirk.Meynberg@melur.landsh.de  
Telefon: 0431 988-7346 

Telefax: 0431 988-616-7346 

 
 

     . Juli 2013 
 

 
Novellierung des Landesjagdgesetzes; Verbot bleihaltiger Munition bei der Jagd 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Heider, 
 
für Ihr o. g. Schreiben danke ich Ihnen. Wie Sie zutreffend ausführen, liegt dem Schleswig-
Holsteinischen Landtag ein Fraktionsentwurf zur Änderung des Landesjagdgesetzes vor, 
mit dem die Verwendung bleihaltiger Büchsenmunition sowie bleihaltiger Flintenlaufge-
schosse bei der Jagd verboten werden soll. 
 
In Ihrem Schreiben vertreten Sie die Auffassung, dass diese Regelung dem Bund vorbe-
halten sei, weil sie in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 
73 Abs. 1 Nr. 12 Grundgesetz (GG) für das Waffen- und Sprengstoffrecht falle. Diese Auf-
fassung teile ich nicht. Bei der geplanten Regelung handelt es sich vielmehr um eine jagd-
rechtliche Bestimmung, die gem. Art. 74 Abs. 1 Nr. 28 der konkurrierenden Gesetzgebung 
des Bundes zuzuordnen ist, von der die Länder gem. Art. 72 Abs. 3 Nr. 1 GG abweichen 
dürfen. 
 
Meine Rechtsauffassung beruht auf folgenden Erwägungen: 
 
Zweifellos der Rechtsmaterie des Waffenrechts zuzuordnen wäre ein generelles Verbot 
bleihaltiger Munition, d. h. eine Regelung, die die Verwendung dieser Munition für jede 
Nutzergruppe und für jeden Zweck untersagen würde. Das ist jedoch nicht beabsichtigt. 
Verboten werden soll nur die Verwendung bleihaltiger Munition bei der Jagd. Andere Nut-
zergruppen, wie z. B. die Polizei, Sicherheitsdienste oder Sportschützen, aber auch Jäger 
für nichtjagdliche Zwecke (z. B. zum Training auf Schießständen) sollen diese Munition 
weiterhin verwenden dürfen. Dies macht deutlich, dass es sich bei der geplanten Rege-
lung um eine jagdspezifische Regelung handelt und nicht um eine generelle – alle Waffen, 
Nutzergruppen und Verwendungszwecke betreffende – Bestimmung, die dem Waffenrecht 
und damit dem Bund vorbehalten wäre. In der Kommentarliteratur zum Grundgesetz wird 
insofern die Auffassung vertreten, dass die Bestimmung, welche Waffen (-arten) zur Jagd 
benutzt werden dürfen, dem Kompetenzbereich des Jagdrechts zuzuordnen ist (vgl. Uhle 

mailto:Dirk.Meynberg@melur.landsh.de


- 2 - 

 

in: Maunz/Dürig, Grundgesetzkommentar, 67. Ergänzungslieferung 2013, Art. 73 Rdnr. 
272 m.w.N.). Für Regelungen zur Zulässigkeit von Jagdmunition kann insofern nichts an-
deres gelten. Verfassungsgerichtliche Rechtsprechung hierzu ist nicht ersichtlich; vermut-
lich erschien diese Frage bisher niemandem klärungsbedürftig. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich darauf hinweisen, dass meine eben dargestellte Rechtsauffassung bisher of-
fenbar auch vom Bund geteilt worden ist. In Schleswig-Holstein ist es bereits seit den 90er 
Jahren mit artenschutzrechtlicher Zielsetzung verboten, bei der Jagd auf Wasserwild Blei-
schrot zu verwenden (§ 29 Abs. 5 Nr. 2 LJagdG). Auch die Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und Thüringen haben ähnliche Regelungen erlassen, ohne 
dass dies bisher vom Bund moniert worden wäre (vgl. Darstellung des Länderrechts bei 
Schuck, Kommentar zum Bundesjagdgesetz, 2010, § 19 Rdnr. 55). 
 
Abschließend möchte ich noch auf die im vorletzten Absatz Ihres Schreibens geäußerte 
Auffassung eingehen, dass auf dem Gebiet der ausschließlichen Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes erlassenes Landesrecht gegen Art. 31 GG verstoße mit der Folge, dass 
es nicht in Kraft trete, ohne dass es hierzu einer gerichtlichen oder gesetzgeberischen 
Feststellung bedürfe. Auch diese Auffassung ist nicht zutreffend und birgt die Gefahr, dass 
Jagdausübungsberechtigte in Schleswig-Holstein nach dem Inkrafttreten der geplanten 
Verbotsregelung diese im Vertrauen auf die Richtigkeit Ihrer Ausführungen missachten 
und dafür ordnungs- und jagdrechtlich belangt werden. Selbst im Falle der von Ihnen an-
genommenen Zuordnung des geplanten Verbots zum Waffenrecht ergäbe sich die Sperr-
wirkung für den Landesgesetzgeber aus Artikel 71 GG und bedürfte durchaus einer vorhe-
rigen Prüfung und Feststellung durch das Bundesverfassungsgericht (vgl. Uhle, a. a. O., 
Art. 71 Rdnr. 43 mit weiteren Nachweisen). Ein Recht der Jagdausübungsberechtigten, 
entsprechendes Landesrechts schlicht zu ignorieren bestünde also in keinem Fall. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Margret Brahms 
 
 
 
 








